


Warum jetzt vorsorgen?
Sie sind gesund und in den „besten Jahren“.

Sie gestalten Ihr Leben akt iv und selbstständig und gehören

noch lange nicht  zum „alten Eisen“.

Sie wissen aber auch, dass Sie mit  zunehmendem Alter, durch 

Krankheit  oder Unfallf olgen Ihre körperlichen und geist igen 

Fähigkeiten einbüßen können. 

• Wer entscheidet  und handelt  für Sie, wenn Sie dazu nicht

in der Lage sind?

• Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Wille beachtet  wird?

• Wer kümmert  sich um Ihre f inanziellen Angelegenheiten?

• Welche medizinischen Maßnahmen sollen für Sie ergrif fen, 

welche unterlassen werden?

Sie setzen sich mit  diesen Fragen f rühzeit ig auseinander

und helfen damit  sich und Ihren Freunden und Angehörigen,

entspannt  in die Zukunf t  zu blicken. 

Mit  diesem Ratgeber wollen wir Ihnen helfen, die für Ihre

persönliche Lebenssituat ion richt ige Vorsorge zu t ref fen. Wir

stellen die unterschiedlichen Möglichkeiten ausführlich vor und

bieten Ihnen mit  fachgerechten Vordrucken die Möglichkeit ,

Ihre Vorsorge- Verfügungen zu formulieren.
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Einleitung
Warum wir diesen Ratgeber
gemacht haben

Dieser Ratgeber verfolgt  ein ehrgeiziges Ziel: In klaren Schrit ten

wollen wir Sie zu Ihrer Pat ientenvorsorge führen. Damit  sorgen

Sie für den Fall vor, dass Sie als Pat ient  so schwer krank sind,

dass Sie sich nicht  mehr zu Ihren eigenen Angelegenheiten 

äußern können, oder dass Sie geist ig nicht  mehr in der Lage

sind, zu Ihrem eigenen Wohl zu entscheiden.

Was passiert , wenn Sie nichts regeln

Die verbreitete Meinung ist : Wenn ich nicht  mehr kann, ent -

scheiden die Angehörigen für mich. Doch so einfach ist  das

nicht : Ihre Angehörigen werden nicht  automat isch für Ihre Ver-

t retung eingesetzt . Selbst  sehr nahe Verwandte wie Ehegat ten

und Kinder können nur dann rechtsverbindliche Erklärungen 

abgeben oder Entscheidungen für Sie t ref fen, wenn sie dafür

bevollmächt igt  sind. Wenn Sie keine entsprechende Pat ienten-

vorsorge get rof fen haben, entscheidet  das Vormundschaf ts-

gericht , wer über Sie und Ihre Angelegenheiten entscheidet .

Warum vorsorgen?

Durch Unfall, Krankheit  oder Alter können Sie – allmählich oder

plötzlich – Ihre körperlichen oder geist igen bzw. psychischen 

Fähigkeiten verlieren. Sie sind dann womöglich nicht  mehr in

der Lage, Ihre eigenen Angelegenheiten in vollem Umfang zu 

regeln – weil Sie sich nicht  mehr ausdrücken oder weil Sie nicht

mehr klar denken können.

Wer kümmert sich im Ernstfall um …?

Haben Sie sich schon einmal die folgenden Fragen gestellt :

• Wer pf legt  mich, wäscht  mich, wickelt  mich, wenn ich 

hilf los bin?

• Wer entscheidet  über meine Wohnung und meinen Hausrat ,

wenn mir etwas passiert?

• Wer best immt , ob ich ins Pf legeheim komme oder zu Hause

gepf legt  werde?

• Wie stelle ich sicher, dass ich nicht  unnöt ig leide und 

dahinveget iere?

• Wer darf  über mein Geld verfügen, wer entscheidet  über 

die Kosten, wenn ich aufwändig gepf legt  werden muss?

• Was sollen Ärzte versuchen? Was sollen Sie auf  jeden Fall

unterlassen? folgende Dinge vorsorglich regeln:

Vorsorgevollmacht :

Was passiert , wenn
nichts geregelt  ist  

Bernhard F. ist  55 Jahre alt

und leitet  mit  Erfolg einen

kleinen Familienbet rieb. 

Seine Tochter arbeitet  bei ihm

als Angestellt e. Nach einem

schweren Schlaganfall liegt

Herr F. im Wachkoma. Da er

keine Vorsorge get rof fen hat ,

bekommt  Bernhard F. in seiner

Funkt ion als Leiter seiner

Firma durch das Vormund-

schaf t sgericht  einen Berufs-

bet reuer zugewiesen – obwohl

sich die Tochter bestens in

allen Angelegenheit en der

Firma auskennt  und die Lei-

t ung der Firma übernehmen

könnte.
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Patientenvorsorge heißt: jetzt  regeln

Pat ientenvorsorge bedeutet , auf  all diese Fragen jetzt  eine Ant -

wort  zu geben und die Weichen in Ihrem Sinn zu stellen, denn: 

• Jetzt  haben Sie die Zeit , sich mit  medizinischen und 

Pf lege- Experten und mit  Menschen Ihres Vert rauens zu 

diesem Thema zu beraten. 

• Jetzt  sind Sie noch in der Lage, selbstbest immt  und eigen-

verantwort lich Entscheidungen zu t ref fen.

Hilfe für Angehörige

Wenn Sie eine Pat ientenvorsorge t ref fen, ist  das auch eine große

Hilfe für Ihre Angehörigen und Freunde. Wenn Sie krank sind

oder einen Unfall haben, ist  das schon eine schwere Belastung

an sich. In dieser Situat ion muss dann diskut iert  werden, wer

über Sie entscheidet . Es muss gemutmaßt  werden, was wohl Ihr

Wille gewesen wäre. Gerichte und Behörden müssen bemüht

werden, um über Ihre privaten und höchstpersönlichen Angele-

genheiten zu entscheiden. Diese weit reichende recht liche und

persönliche Verunsicherung der Menschen in Ihrem Umfeld 

können Sie verhindern, wenn Sie eine Pat ientenvorsorge t ref fen. 

Sicherheit  für Ärzte

Auch für Ihre Ärzte ist  es erheblich einfacher, Sie zu behandeln,

wenn Sie Ihre Wünsche und Ihren Willen bereit s in gesunden

Zeiten schrif t lich festgelegt  haben.

Die Patientenvorsorge 
bietet zwei große Vorteile:

• Für Sie selbst :

Ein (vorsorglich) selbstbest immtes Leben auch in Zeiten, in

denen Sie nicht  mehr eigenverantwort lich überlegen, ent -

scheiden und handeln können. Mit  einer Pat ientenvorsorge

„sorgen“ Sie für die Berücksicht igung und auch Durchset -

zung Ihres Willens und Ihrer Wünsche.

• Für Ihre Vert rauens-  und Bezugspersonen:

Eine klare Leit linie und damit  Sicherheit , dass diese 

Personen Ihre Vorstellungen und Erwartungen bezüglich 

unterschiedlichster Lebensbereiche erfüllen. 

Pat ientenverfügung:

Was passiert , wenn
nichts geregelt  ist  

Hartmut  B. hat  mit  40 Jahren

einen schweren Motorrad-

unfall. Sein Gehirn ist  stark

geschädigt , er erkennt  nie-

manden mehr und kann sich

nicht  mehr äußern. Er muss

beatmet  und künst lich er-

nährt  werden – es besteht

keine reale Aussicht  auf  

Besserung. 

Nach einigen Monaten 

bekommt  Hartmut  B. eine 

lebensbedrohliche Lungen-

entzündung. Die Ärzte bit t en

seine Eltern und seine Ehe-

f rau, zu entscheiden, ob die

Lungenentzündung behandelt

werden soll. Hartmut  B. hat

keine Pat ientenverfügung 

erstellt . Die Angehörigen 

vermuten zwar, dass er so

nicht  hät te leben wollen, 

aber sie können doch auch

nicht  – durch Ablehnung der

Behandlung -  seinen Tod 

beschließen?



M öglichkeiten der Vorsorge
In den folgenden Kapiteln erfahren Sie, was Sie bei den einzelnen Vorsorgeformen im Detail überlegen

sollten. Sie f inden Vordrucke, mit  denen Sie sich direkt  an die Arbeit  machen können. Sprechen 

Sie dann mit  den Menschen, denen Sie im Ernst fall Aufgaben übert ragen wollen. Achten Sie auf  die

wenigen notwendigen Formalitäten und entscheiden Sie sich für einen Aufbewahrungsort . So haben

Sie alles getan, um für den Ernst fall vorzusorgen.

Vorsorge-
vollmacht

Betreuungs-
verfügung

Patienten-
verfügung

Vert rauensperson
JA                       NEIN

Sterbeprozess
und schwere

Krankheitssituationen
(z.B. Koma, schwere Demenz)

Alltagsangelegenheiten
(z.B. Finanzen, Wohnungs-  oder

Behördenangelegenheiten

M öglichkeiten der Vorsorge
„Was möchte ich regeln?”

Patientenvorsorge8
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Vorsorgevollmacht und 
Betreuungsverfügung 
Vorsorgevollmacht  und Bet reuungsverfügung sind sich ähnlich:

Darin legen Sie für Ihre Alltagsangelegenheiten eine oder 

mehrere Personen fest , die für Sie handeln und entscheiden. 

Die beiden Formen unterscheiden sich darin, wie stark die von

Ihnen eingesetzten Personen von of f izieller Seite kont rolliert  

werden. 

• Eine Vorsorgevollmacht sollten Sie nur einer Person 

Ihres absoluten Vert rauens ausstellen. 

• In einer Betreuungsverfügung best immen Sie einen 

gericht lich angeordneten Bet reuer, der auch vom Gericht  

kont rolliert  wird.

Mehr Details zu den Unterschieden zwischen diesen beiden 

Vorsorgeformen ab Seite 48.

Patientenverfügung 
In einer Pat ientenverfügung legen Sie nur medizinisch-

pf legerische Wünsche für Ihre letzte Lebensphase fest . 

• Die Verfügung spiegelt  Ihren eigenen Willen wieder und 

richtet  sich direkt  an Ihren behandelnden Arzt  bzw. Ihr 

Pf legepersonal. Das heißt  im Ernst fall: Es entscheiden 

nicht  andere für Sie, sondern es geschieht  das, was Sie 

in der Pat ientenverfügung best immt  haben. 

• Im Gegensatz zur Vorsorgevollmacht  und Bet reuungs-

verfügung können Sie in einer Pat ientenverfügung keine 

f inanziellen oder sonst igen Angelegenheiten fest legen. 

B
et

re
u

u
n

g
sv

er
fü

g
u

n
g

V
o

rs
o

rg
ev

o
ll

m
a

ch
t

Patientenvorsorge 97



Vorsorgevollmacht



V
o

rs
o

rg
ev

o
ll

m
a

ch
t



Patientenvorsorge12

Vorsorgevollmacht 

Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Mit  der Vorsorgevollmacht  bevollmächt igen Sie in schrif t licher

Form eine oder mehrere Personen Ihres absoluten Vert rauens, die

alle für Sie notwendigen Entscheidungen t ref fen und Angelegen-

heiten in Ihrem Sinne regeln sollen, wenn Sie aus körperlichen 

oder geist igen Gründen dazu nicht  mehr in der Lage sind, oder 

jurist isch ausgedrückt : wenn Sie nicht  mehr geschäf tsfähig sind.

Was bedeutet Geschäftsfähigkeit?

Sie sind geschäf tsfähig, wenn Sie selbst  Ihre Willenserklärungen

oder rechtsgeschäf t lichen Handlungen beurteilen und verstehen

können.

Demgegenüber sind Sie geschäf tsunfähig, wenn Sie sich in 

einem Zustand krankhaf ter und dauerhaf t  gestörter Geistes-

 tät igkeit  bef inden, der Ihre f reie Willensbildung ausschließt .

Wer kann eine Vollmacht erstellen?

Bis zum 18. Geburtstag besteht  das Sorgerecht  der Eltern. Des-

halb ist  die Erstellung einer Vorsorgevollmacht  erst  ab 18 Jahren

nöt ig und sinnvoll. 

Wem kann ich eine Vollmacht erteilen?

Die Person, die Sie bevollmächt igen, muss geschäf tsfähig und 

volljährig sein.

Sie können einer Person eine Vollmacht  für best immte oder 

generell f ür alle Lebensbereiche erteilen. Sie können auch 

mehrere Personen bevollmächt igen (siehe unten).

Wenn Sie in einer Anstalt , einem Heim oder einer sonst igen 

Einrichtung wohnen, dürfen Sie den dort  beschäf t igten Mitar-

beitern keine Vollmacht  erteilen.

Unabdingbar: absolutes Vertrauen!

Unbedingt  wicht ig ist , dass Ihr Bevollmächt igter Ihr absolutes 

Vert rauen genießt , da eine Vorsorgevollmacht  auch missbräuch-

lich verwendet  werden könnte. Sie sollt en wirklich absolut  sicher

sein, dass Ihr Bevollmächt igter Ihren Willen und Ihre Vorstellun-

gen respekt iert  und danach handelt . 
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Und der Bevollmächtigte?

Schließlich muss auch Ihr Bevollmächt igter mit  dieser Aufgabe

einverstanden sein. Sie sollten ihn daher in alle Überlegungen

einweihen, die Sie in den jeweiligen Aufgabenbereichen regeln

möchten.

M ehrere Bevollmächtigte einsetzen

Sie können auch zwei und mehr Bevollmächt igte einsetzen.

Dafür gibt  es drei Möglichkeiten:

1. M ehrere Einzelvollmachten 

Sie erteilen mehrere jeweils voneinander get rennte Einzelvoll-

machten für best immte Aufgabenbereiche. 

2. Doppelvollmacht 

Sie setzen zwei Personen gleichzeit ig ein. 

3. Ersatzvollmacht

Sie benennen Ersatzbevollmächt igte für den Fall, dass Ihr 

eigent licher Bevollmächt igter ausfällt , z.B. aufgrund von 

Krankheit , Urlaub, Tod oder Rückgabe der Vollmacht . 

Damit  der Ersatzbevollmächt igte im Vert retungsfall auch tat -

sächlich für Sie auf t reten und handeln kann, sollten Sie für ihn

eine inhalt sgleiche Vollmacht  erstellen. Diese sollte allerdings

zunächst  hinterlegt  und dem Ersatzbevollmächt igten erst  im

Vert retungsfall zur Verfügung gestellt  werden. 
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Was kann ich in der
Vorsorgevollmacht regeln?

Grundsätzlich können Sie in einer Vorsorgevollmacht  drei Dinge regeln:

1. Wer ist  der von Ihnen gewünschte Bevollmächt igte?

2. Welche Aufgabenbereiche hat  dieser Bevollmächt igte?

3. Welche Wünsche Ihrerseit s hat  der Bevollmächt igte 
zu beachten?

Vollmacht verhindert Betreuer

Mit  der Erstellung einer Vollmacht  können Sie vermeiden, dass 

das Gericht  einen Bet reuer für Sie bestellt . Dies gelingt  aller-

dings nur, wenn Ihre Vorsorgevollmacht  alle Aufgabenbereiche 

abdeckt . Sie können aber auch mehrere Einzelvollmachten 

erstellen, die in der Summe alle Bereiche abdecken.

Alle Aufgabenbereiche erfassen

Im Zusammenhang mit  Vorsorgevollmacht  wird das Wort  „Auf -

gabenbereich“ als Fachbegrif f  verwendet . Damit  sind die Lebens-

bereiche gemeint , für die man Vorsorge t ref fen sollt e. Wenn Sie 

sich bei Ihrer Vollmacht  an die nachfolgenden sieben Aufgaben-

bereiche halten, können Sie sicher sein, dass Sie keine relevanten 

Bereiche übersehen:

1. Gesundheitssorge und Pflegebedürft igkeit

2. Vermögenssorge 

3. Wohnungs-  und M ietangelegenheiten

4. Aufenthalt  und Unterbringung

5. Post-  und Fernmeldeverkehr

6. Behörden-  und Ämtervertretung

7. Beauftragung von Rechtsanwälten und Vertretung 
vor Gerichten

1. Gesundheitssorge und Pflegebedürft igkeit
Im Rahmen der Gesundheitssorge können Sie folgende Dinge regeln:

• Entscheidung über ärzt liche Untersuchungen, Eingrif fe 

und Heilbehandlungen.

Dazu gehören z.B. die Arztwahl, die Einwilligung in eine 

Therapie oder auch deren Ablehnung. 

• Therapeut ische Entscheidungen in der letzten Lebensphase. 

Dies sind besonders schwere Entscheidungen, da immer 

eine mögliche Verschlechterung des Gesundheit szustands 

und der nahende Tod in die Überlegungen mit  einbezogen 

werden müssen. Hier ist  dringend zu empfehlen, für diese 

Entscheidungen eine Pat ientenverfügung zu verfassen 

(Details siehe Seite 34).
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• Einwilligung zu einer Obdukt ion zur Befundklärung. 

Dies kann geregelt  werden, obwohl es erst  die Zeit  nach 

dem Tod bet rif f t . Details dazu auf  Seite 19, t ransmortale 

Vorsorgevollmacht .

Für eine künf t ige Pf legebedürf t igkeit  können Sie folgende Dinge

vorsorglich regeln:

• Welche pf legerischen Maßnahmen werden durchgeführt , 

welche nicht?

• Wer soll Sie pf legen?

Gibt  es eine Pf legekraf t  oder einen Pf legedienst , die/den Sie

wünschen? Jemand, den Sie auf  keinen Fall wollen?

Risikoreiche Gesundheitsmaßnahmen

Risikoreich heißt , dass bei ärzt lichen Untersuchungen, Heilbe-

handlungen oder medizinischen Eingrif fen Lebensgefahr be-

steht  oder ein schwerer, lang andauernder Gesundheit sschaden

zu erwarten ist . Sie müssen grundsätzlich vom Bet reuungs -

gericht  genehmigt  werden. Dennoch ist  es wicht ig, dass Sie 

auch dieses Thema in Ihrer Vorsorgevollmacht  abdecken, da Ihr

mutmaßlicher Wille bei diesen Entscheidungen eine große Rolle

spielt .

2. Vermögenssorge

Im Rahmen der Vorsorgevollmacht  können Sie alles regeln, was

Ihr Vermögen bet rif f t , z.B.:

• Alltägliche f inanzielle Angelegenheiten wie Miet -  oder

Heimkostenzahlungen, Einholung von Forderungen, 

Regelung von Schulden

• Grundstücks-  und Immobiliengeschäf te, Erbausschla-

gungen. Hier ist  eine notarielle Beurkundung zwingend 

notwendig.

• Kfz- Abmeldung, Versicherungen, Abos, laufende Vert räge.

Hilf reich sind Listen und Aufstellungen oder zumindest  der

Hinweis, wo sich die Unterlagen bef inden.

Banken verlangen i.d.R. Vollmachten auf  bankeigenen Vordru -

cken oder zumindest , dass Ihre Vorsorgevollmacht  in Gegenwart

eines Bankangestellt en unterschrieben wird.

3. Wohnungs-  und M ietangelegenheiten

Sie haben die Möglichkeit , alle Vorgänge im Zusammenhang mit

Ihrem Mietverhältnis, insbesondere Kündigung, Wohnungsauf  -

lösung und den Verkauf  von Hausrat  zu regeln. Hier sollt en Sie

sich z.B. die Frage stellen, wie lange Ihre Wohnung bei f rag -

lichem Gesundheit szustand gehalten werden soll oder ob sie 

z.B. untervermietet  werden darf .
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M ehrere Einzelvollmachten

Sabine K., 50 Jahre, hat  zu

ihren Geschwistern Andrea

und Jürgen vollstes Vert rau -

en. Andrea ist  Ärzt in, Jürgen

ist  Bankkaufmann. Deshalb

erstellt  Sabine K. zwei Vor-

sorgevollmachten:

• Ihren Bruder sieht  sie als

Bevollmächt igten im Be-

reich Vermögenssorge vor.

Außerdem soll ersich u.a.

um die Bereiche Woh-

nungs-  und Mietangele-

genheit en, Aufenthalt s -

best immung, Post -  und

Fernmeldeverkehr et c.

kümmern.

• Ihre Schwester soll ihre 

Bevollmächt igte im Be-

reich Gesundheit ssorge

sein.
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4. Aufenthalt  und Unterbringung

Hier legen Sie fest , ob Sie nach Ent lassung aus dem Kranken-

haus weiterhin in Ihrer bisherigen Wohnung oder z.B. bei Eltern, 

Geschwistern oder Kindern wohnen möchten. Sie können hier

auch die Heimunterbringung und den Abschluss eines Heimver-

t rags regeln. Freiheit sentziehende oder die Bewegungsf reiheit

einschränkende Maßnahmen zu Ihrem Schutz, z.B. Bet tgit ter,

Bauchgurte oder Beruhigungsmit tel, dürfen nur nach Genehmi-

gung des Bet reuungsgerichts durchgeführt  werden. 

5. Post-  und Fernmeldeverkehr

Hierunter fallen alle Regelungen zu Post , Telefon, Handy und 

Internet : Wer darf  Ihre Post  öf fnen, wer meldet  Ihren Telefon-

 anschluss ab etc. In Zeiten elekt ronischer Kommunikat ion ist  

es auch wicht ig, eventuelle Passwörter für Internet , PC oder 

Telefon zu hinterlegen.

6. Behörden-  und Ämtervertretung

Sie sollten regeln, wer Ihre Interessen gegenüber Behörden, 

Ämtern und Versicherungen wahrt , insbesondere: 

• Kranken-  und Pf legekasse, Renten-  und Unfallversiche-

rungen. 

• Private Versicherungen, die Sie speziell f ür den Unfall- ,

Krankheit s-  oder Invaliditätsfall abgeschlossen haben. 

• Agentur für Arbeit , Versorgungsamt , Amt  für Wohnungs-

wesen, Sozialamt , Beihilf estellen, Medizinischer Dienst  der

Krankenversicherung (MDK) etc.

• Falls Sie minderjährige oder behinderte Kinder haben: 

Welche Wünsche haben Sie bezüglich Erziehung, Kinder -

garten, Schule, Pf lege und Unterbringung?

7. Beauftragung von Rechtsanwälten 

und Vertretung vor Gerichten

Für diesen Bereich können Sie vorsorglich regeln, wer Sie bei

Rechtsst reit igkeiten vert rit t  oder wer Rechtsanwälte beauf t ragt

bzw. welcher Rechtsanwalt  beauf t ragt  werden soll. Das kann

sich auf  außergericht liche oder gericht liche Klärungen beziehen.
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Bekommt mein Bevollmächtigter 
eine Vergütung?

Sie können in Ihre Vorsorgevollmacht  aufnehmen, ob und in

welcher Höhe Sie Ihrem Bevollmächt igten eine Vergütung für

seine Tät igkeiten bzw. Aufwendungen zukommen lassen.

Wer kontrolliert  meinen 
Bevollmächtigten?

Ein Bevollmächt igter wird nicht  durch das Bet reuungsgericht

bestellt  und seine Tät igkeit  wird in der Regel auch nicht  vom 

Bet reuungsgericht  oder einer sonst igen Behörde/

Person überwacht . Bei folgenden Situat ionen benöt igt  der 

Bevollmächt igte jedoch immer die Zust immung des Bet reuungs-

gerichts:

• Notwendige f reiheit seinschränkende Maßnahmen, z.B. 

Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung, Anlegen

von Bauchgurten, Anbringen von Bet tgit tern, Verabreichung

ruhigstellender Medikamente.

• Ärzt liche Untersuchungen, Heilbehandlungen oder medi-

zinische Eingrif fe, bei denen Lebensgefahr besteht  oder ein

schwerer, lang andauernder Gesundheit sschaden folgen

kann.
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Wenn die Vorsorgevollmacht nicht ausreicht

Das Bet reuungsgericht  wird außerdem tät ig,

• wenn die Vorsorgevollmacht  dem Bevollmächt igten 

nicht  genügend Befugnisse erteilt  oder 

• wenn der Bevollmächt igte verhindert  ist . 

Dann setzt  das Gericht  einen Bet reuer ein (Details siehe S. 24). 

Für diesen Fall sollt en Sie in der Vorsorgevollmacht  (Vordruck 

„Bet reuung t rotz Vorsorgevollmacht “, Seite 58) fest legen, wer 

im Bedarfsfall als Ihr Bet reuer eingesetzt  werden soll.  

Wie wird meine Vorsorgevollmacht 
wirksam?

Ihre Vorsorgevollmacht  erlangt  mit  der Erstellung Gült igkeit . 

Drit ten gegenüber wird Ihre Vorsorgevollmacht  erst  dann wirk-

sam, wenn sie Ihr Bevollmächt igter bei der jeweiligen Handlung

(z.B. Banküberweisung, Kündigung des Mietvert rages) im Origi-

nal vorlegt .

Gültig nur unter bestimmten Bedingungen?

Sie können Ihre Vorsorgevollmacht  auch unter eine soge-

nannte „aufschiebende Bedingung“ stellen, das heißt : Sie 

können den Gebrauch Ihrer Vorsorgevollmacht  an eine 

Bedingung knüpfen, z.B. dass sie erst  gelten soll, wenn Ihre 

Geschäf tsunfähigkeit  durch ein ärzt liches At test  festgestellt  

und nachgewiesen ist . 
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Bedenken Sie dabei aber, dass sich aufgrund der zusätzlichen 

Bedingung „At test ” der Gebrauch der Vorsorgevollmacht  

erschwert  und verzögert , wodurch nachteilige Folgen für Sie 

entstehen können.

Wie lange gilt  meine Vorsorgevollmacht?

Normalerweise gilt  Ihre Vorsorgevollmacht , solange Sie geschäf ts-

unfähig sind und in der Regel über Ihren Tod hinaus.

Transmortale Vorsorgevollmacht

Um Unklarheiten und Zweifel auszuschließen ist  es ratsam zu 

best immen, dass die Vorsorgevollmacht  auch über Ihren Tod 

hinaus gült ig ist . Mit  Hilfe einer solchen t ransmortalen Vorsorge-

vollmacht  ist  Ihr Bevollmächt igter in der Lage, unmit telbar mit  

Eint rit t  des Erbfalls, also ab dem Todeszeitpunkt , weiterhin in Ihrem

Sinne zu handeln. Das ist  insbesondere für f inanzielle Angelegen-

heiten sinnvoll, z.B. Organisat ion der Beerdigung, Auf lösung der

Wohnung, Kündigung von Vert rägen, Begleichung von Rechnungen.

Kann ich meine Vorsorgevollmacht
widerrufen?

Sie können Ihre Vorsorgevollmacht  jederzeit  widerrufen oder 

abändern, solange Sie geschäf tsfähig sind. Bei Geschäf ts -

unfähigkeit  und wenn eine Überwachung aufgrund konkreter 

Umstände erforderlich ist  (z.B. bei Verdacht  auf  Missbrauch der

Vorsorgevollmacht ), kann das Bet reuungsgericht  einen 

Kont rollbet reuer zur Überwachung Ihres Bevollmächt igten und 

zur Einhaltung Ihrer Vorsorgevollmacht  bestellen.

Aufhebung und Widerruf der Vorsorgevollmacht

Haben Sie die Kenndaten Ihrer Vorsorgevollmacht  bei der 

Bundesnotarkammer regist rieren lassen (Details siehe Seite 47), 

so melden Sie die Aufhebung dem dort igen zenzt ralen Vorsorge -

register. Wenn Sie die gesamte Vorsorgevollmacht  widerrufen

möchten, sollt en Sie das Original und sämt liche Kopien vernichten.

Änderung der Vorsorgevollmacht

Wollen Sie lediglich einzelne Punkte abändern oder widerrufen,

können Sie dies durch ausdrückliche St reichung jener Stellen 

und gleichzeit ige Neufassung dieser Passagen. Unerlässlich 

ist  dabei, dass Sie die St reichung bzw. Neufassung mit  Datum 

eigenhändig unterschreiben.

Wenn Sie mehrere Passagen Ihrer Vorsorgevollmacht  st reichen 

und neu formulieren wollen, sollt en Sie ggf . eine ganz neue 

Vorsorgevollmacht  erstellen, um zu vermeiden, dass die bisherige

unübersicht lich wird.
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In welcher Form muss ich meine
Vorsorgevollmacht erstellen?

Die Vorsorgevollmacht  muss schrif t lich, gut  lesbar und mit  

Datum unterschrieben sein. Sinnvoll ist  die Verwendung von 

Vordrucken, die individuell abwandelbar sind. Einen solchen Vor-

druck f inden Sie in diesem Ratgeber ab Seite 47, Sie können ihn

downloaden unter www.betanet.de/download/vorsorgevoll-

macht.pdf oder Sie bekommen ihn z.B. beim Vormundschaf ts-

gericht  kostenlos. Details zu den formalen Vorschrif ten ab Seite 44.

Benötige ich einen Notar?

Eine notarielle Beglaubigung oder Beurkundung ist  nicht  nöt ig,

aber sinnvoll.

Beglaubigung

Mit  der Beglaubigung Ihrer Vorsorgevollmacht  bestät igt  ein 

Notar oder eine Bet reuungsbehörde, dass Sie Ihre Unterschrif t  

auch tatsächlich eigenhändig geleistet  haben.

Beurkundung

Mit  der Beurkundung stellt  der Notar Ihre Geschäf tsfähigkeit  

bei Erstellung der Vorsorgevollmacht  fest  und klärt  Sie über die

Tragweite Ihrer Vorsorgevollmacht  auf . Eine notarielle Beurkun-

dung der Vorsorgevollmacht  ist  zwingend erforderlich, wenn sie 

für folgende Fälle berecht igen soll:

• Kauf  oder Verkauf  von Grundstücken oder Immobilien

• Handels-  und gesellschaf tsrecht liche Geschäf te, z.B. Verkauf

von Unternehmen, Änderung der Rechtsform

• Ausschlagung von Erbschaf ten

• Abschluss von Verbraucherdarlehensvert rägen, insbesondere 

mit  Kredit inst ituten 

Was kostet ein Notar?

Die Gebühren des Notars richten sich nach dem sogenannten 

Geschäf tswert , der Ihrem Vermögen zum Zeitpunkt  der Erstel-

lung Ihrer Vorsorgevollmacht  entspricht .

• Notarielle Beglaubigung: Gebühr von 10 bis 130 Euro 

(je nach Höhe des Geschäf tswerts) plus Mehrwertsteuer

• Notarielle Beurkundung: Gebühren von 10 bis 403,50 Euro 

(je nach Höhe des Geschäf tswerts) plus Mehrwertsteuer
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Wo soll ich meine Vorsorgevollmacht
aufbewahren?

Die Vorsorgevollmacht  ist  nur im Original gült ig und muss im 

Bedarfsfall dem Bevollmächt igten zur Verfügung stehen. Daher

sollten Sie Ihre Vorsorgevollmacht  an einem Ort  aufbewahren, 

den der Bevollmächt igte kennt  und zu dem er jederzeit  kurz -

f rist ig Zugang hat . Sie können die Vorsorgevollmacht  auch 

Ihrem Bevollmächt igten aushändigen.

Weitere Details zur Aufbewahrung, zum Hinweiskärtchen für 

das Portemonnaie und zur Regist rierung bei der Bundesnotar -

kammer ab Seite 46.

An was sollte ich noch denken?

Ergänzend zur Vorsorgevollmacht  ist  eine Pat ientenverfügung

(siehe hierzu ausführlich ab Seite 34) empfehlenswert , in der 

Sie fest legen, wie Sie im Koma oder in der letzten Lebensphase 

behandelt  werden möchten. Dies ist  besonders unter dem Aspekt

wicht ig, dass Sie Ihrem Bevollmächt igten die Entscheidung über 

lebenserhaltende oder - verlängernde Maßnahmen erleichtern.

Checkliste:
Die wicht igsten Aspekte 

der Vorsorgevollmacht  auf  

einen Blick

• Alles mit  dem gewünschten

Bevollmächt igten 

besprochen?

• Alle Aufgabenbereiche 

abgedeckt?

• Vorsorgevollmacht

erledigt /ausgefüllt ?

• Arztbestät igung zur 

Geschäf t sfähigkeit

eingeholt ?

• Kopie gemacht?

• Hinterlegung geregelt ?

• Hinweiskärt chen im 

Portemonnaie?

• Regist rierung beim 

Vorsorgeregister?

• Vermerkt  im Kalender 

zur Aktualisierung in zwei

Jahren?
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Betreuungsverfügung

Was ist eine Betreuung?

Wenn Sie wegen einer körperlichen, geist igen oder seelischen

Krankheit  oder Behinderung Ihre Angelegenheiten teilweise 

oder ganz nicht  mehr selbst  regeln können, wird vom Bet reu-

ungsgericht  ein Bet reuer als gesetzlicher Vert reter bestellt , 

der in einem genau festgelegten Umfang für Sie handelt  und

entscheidet . Es wird unterschieden zwischen ehrenamt lichen 

Bet reuern und Berufsbet reuern. 

Anregung von Dritten

Eine Bet reuung wird durch eine Anregung von Drit ten einge-

leitet . Das bedeutet , dass jeder, der Ihre Hilf sbedürf t igkeit  fest -

stellt , beim nächstgelegenen Bet reuungsgericht  oder der 

Bet reuungsbehörde vor Ort  eine Bet reuung zu Ihren Gunsten

anregen kann. Bet reuung gibt  es nur bei Erwachsenen, bei 

Minderjährigen kommt  es zu einer Pf legschaf t .
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Wer ist  zuständig?

Zuständig ist  immer das Bet reuungsgericht  in dem Ort , 

in dem Sie als zu bet reuende Person Ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt  haben. 

Anordnung nur bei Erforderlichkeit

Eine Bet reuung wird nur angeordnet , wenn und soweit  sie 

notwendig ist . Die Bet reuungsbehörde prüf t  im Auf t rag des 

Bet reuungsgerichts genau, in welchen Bereichen Sie als 

Bet rof fener bet reuungsbedürf t ig sind und die anfallenden 

Aufgaben nicht  ohne Hilfe ausüben können. Nur für diese 

Aufgabenbereiche wird ein Bet reuer bestellt . 

Vorsorgevollmacht hat Vorrang 

Eine Bet reuung wird nur erforderlich, 

• wenn Sie keine Vorsorgevollmacht  (Seite 12) erstellt  haben, 

• wenn Ihre Vorsorgevollmacht  nicht  ausreichend ist  oder 

• wenn der Bevollmächt igte verhindert  ist  und Sie keinen 

Ersatzbevollmächt igten (Seite 13) benannt  haben.

Bevor eine Bet reuung für Sie angeordnet  wird, haben Sie An-

spruch auf  eine persönliche Anhörung durch den Richter und 

auf  die Erstellung eines ärzt lichen Sachverständigengutachtens,

das in regelmäßigen Abständen wiederholt  werden muss.

Was ist  eine Betreuungsverfügung?

In der Bet reuungsverfügung legen Sie schrif t lich fest , wer bzw.

wer auf  keinen Fall vom Bet reuungsgericht  für Sie als Bet reuer

eingesetzt  werden soll. Selbst  Ihre Angehörigen können nur dann

rechtsverbindliche Erklärungen abgeben oder Entscheidungen

t ref fen, wenn sie als gericht lich bestellt e Bet reuer eingesetzt

sind. 

Darüber hinaus können Sie in der Bet reuungsverfügung Ihre

Wünsche und Vorstellungen zur individuellen Lebensgestaltung

ähnlich den Aufgabenbereichen einer Vorsorgevollmacht  (siehe

Seite 14) festhalten. Diese Wünsche sind für das Gericht  und Ih -

ren Bet reuer bindend, es sei denn, sie widersprechen Ihrem eige-

nen Wohl oder die Erfüllung ist  Ihrem Bet reuer nicht  zuzumuten. 

Wer kann eine Betreuungsverfügung 
erstellen?

Sie müssen volljährig, aber (im Gegensatz zur Vorsorgevoll-

macht ) nicht  geschäf tsfähig sein.

Die Geschäf tsfähigkeit  ist  deshalb nicht  erforderlich, weil Sie in

der Bet reuungsverfügung nur Ihre Wünsche und Vorschläge zur

Person Ihres Bet reuers und zur Wahrnehmung Ihrer Angelegen-

Ausschluss von Personen

Peter K. kennt  niemanden,

dem er, besonders in Geld-

angelegenheit en, absolutes

Vert rauen schenkt . Keines-

falls soll sein spielsücht iger

Sohn Zugrif f  auf  die Konten

bekommen. Peter K. erstellt

deshalb eine Bet reuungsver-

fügung, in der er zwar keinen

Bet reuer wünscht , aber fest -

hält , dass er keinesfalls von

seinem Sohn bet reut  wer-

den möchte. Im Ernst fall wird

dann ein Berufsbet reuer für

die Angelegenheit en von

Peter K. Sorge t ragen. 
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heiten fest legen, nicht  aber (wie in der Vorsorgevollmacht ) 

Ihren Bevollmächt igten mit tels verbindlicher Willenserklärungen

verpf lichten. Deshalb kommt  es recht lich auf  Ihre Einsichts-  

und Urteilsfähigkeit  an, das heißt : Sie können Art , Bedeutung 

und Tragweite Ihrer Entscheidungen und Maßnahmen erfassen. 

Wen kann ich als Betreuer wünschen?

Der Bet reuer ist  eine Person, der Sie zwar nicht  blind vert rauen, 

der Sie die Verwaltung Ihrer Angelegenheiten mit  Überwachung

und Hilfe des Bet reuungsgerichts aber zut rauen. Deshalb 

ist  eine Bet reuungsverfügung dann sinnvoll, wenn Sie keine 

Person Ihres absoluten Vert rauens haben, der Sie eine Vorsorge-

vollmacht  geben wollen. 

An Ersatzbetreuer denken

Für den Fall, dass Ihr gewünschter Bet reuer verhindert  ist , 

sollt en Sie eine Ersatzperson angeben.

Aufgaben genau besprechen 

Der oder die von Ihnen gewünschten Bet reuer müssen mit  der

Übernahme der Bet reuung einverstanden sein, sonst  können sie

vom Bet reuungsgericht  nicht  eingesetzt  werden. Deshalb 

sollten Sie mit  ihnen möglichst  genau über Ihre Wünsche und 

Vorstellungen sprechen.

Ablehnung des gewünschten Betreuers

Das Gericht  ist  im Ernst fall verpf lichtet , den von Ihnen ge-

wünschten Bet reuer zu prüfen und seine Eignung zu bestät igen

oder ihn abzulehnen. Eine Ablehnung ist  nur möglich, wenn der

vorgeschlagene Bet reuer nicht  geeignet  ist , Ihre Angelegenheiten

pf lichtgerecht  wahrzunehmen.

Ungewünschten Betreuer verhindern

In der Bet reuungsverfügung können Sie auch eine oder mehrere

Personen benennen, die auf  keinen Fall die Bet reuung für Sie 

ausüben sollen. 

Nicht als Betreuer einsetzbar

Wenn Sie in einer Anstalt , einem Heim oder einer sonst igen 

Einrichtung untergebracht  sind oder wohnen, dürfen Sie die 

dort  beschäf t igten Mitarbeiter nicht  als Bet reuer vorschlagen. 
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Was kann ich in einer 
Betreuungsverfügung regeln?

Grundsätzlich können Sie in einer Bet reuungsverfügung zwei 

Dinge regeln:

• Wer soll bzw. wer soll nicht  vom Bet reuungsgericht  als 

Ihr Bet reuer eingesetzt  werden? 

• Welche Wünsche hat  der Bet reuer zu beachten? Wie soll er 

Ihre Angelegenheiten wahrnehmen?
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Heimaufenthalt

Georg H. ist  89 Jahre alt  und

hat  sich dafür ent schieden,

eine Bet reuungsverfügung 

zu verfassen. Er möchte zwar

niemanden als Bet reuer 

einsetzen, aber mit  der 

Bet reuungsverfügung kann 

er erwirken, dass sich der 

Berufsbet reuer nach seinen

Wünschen richtet . Insbeson-

dere möchte er, wenn es eines

Tages sein muss, in das Pf le-

geheim seiner Wahl ziehen.

Georg H. not iert  in seiner 

Bet reuungsverfügung, dass 

er im Falle einer schweren

Pf legebedürf t igkeit  im 

Pf legeheim Luisenst if t  leben

möchte.
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Kann ich auch ohne meinen Betreuer 
handeln?

Eine Bet reuung hat  keine Auswirkungen auf  Ihre Geschäf ts -

fähigkeit , das heißt : Sie sind nicht  entmündigt , sondern können

weiterhin z.B. Kaufvert räge rechtsverbindlich abschließen.

Einwilligungsvorbehalt

Sofern Sie allerdings sich selbst  oder Ihr Vermögen erheblich 

gefährden sollten, ordnet  das Bet reuungsgericht  auf  Ant rag 

einer drit ten Person und nach eingehender Prüfung einen 

sogenannten Einwilligungsvorbehalt  an. Das heißt , dass Sie nur

noch mit  Zust immung Ihres Bet reuers rechtswirksame Willens-

 erklärungen abgeben können. 

Es gibt  jedoch drei Ausnahmen, die nicht  mit  einem 

Einwilligungsvorbehalt  versehen werden können:

• geringfügige Geschäf te des täglichen Lebens 

(z.B. Einkauf  von Lebensmit teln),

• Eheschließung und 

• Erstellung eines Testaments.

Wer kontrolliert  meinen Betreuer?

Das Bet reuungsgericht  überwacht  die gesamte Tät igkeit  

Ihres Bet reuers. Ihr Bet reuer muss gegenüber dem Bet reuungs-

gericht  jährlich Bericht  erstat ten. Wenn er auch für Ver-

mögensangelegenheiten zuständig ist , muss er hierüber jährlich 

Rechenschaf t  ablegen.

Nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts

Bei folgenden Maßnahmen Ihres Bet reuers darf  dieser erst  

handeln, wenn das Gericht  die Maßnahme genehmigt  hat : 

• Gefahr für Leib und Leben, vor allem bei gefährlichen 

medizinischen Eingrif fen.

• Freiheit sentziehende Maßnahmen, z.B. die zwangsweise 

Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung, die 

Verabreichung von Medikamenten mit  dem Zweck, Sie 

am Verlassen Ihres Aufenthalt sortes zu hindern, oder die 

Anbringung von Bauchgurten und Bet tgit tern.

• Wohnungskündigung.

• Abschluss von Miet -  oder Pachtvert rägen.

• Abschluss von Vert rägen mit  einer Dauer von mehr als 

vier Jahren, durch die der Bet reute zu wiederkehrenden 

Leistungen verpf lichtet  wird, z.B. Abonnements.

• Sogenannte Ausstat tung aus dem Vermögen, d. h. vor allem

Hof -  oder Geschäf tsübergaben.

• Schenkungen, die über das hinausgehen, was Sie bisher 

immer gemacht  haben. 
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Wann endet meine Betreuung?

Bei einer Bet reuung muss spätestens nach sieben Jahren über-

prüf t  werden, ob und in welchem Umfang sie weiterhin erfor-

derlich ist . Sie kann zudem jederzeit  aufgehoben werden, wenn

kein Bet reuungsbedarf  mehr besteht .

Entlassung des Betreuers

Ihr Bet reuer wird durch das Bet reuungsgericht  aus seiner Tät ig-

keit  für Sie ent lassen, wenn z.B. 

• die Voraussetzungen einer Bet reuung nicht  mehr 

gegeben sind, 

• Ihr Bet reuer sich als ungeeignet  erweist  oder 

• der Aufgabenbereich für Ihren Bet reuer unzumutbar 

ist  oder wird und hierfür gleichzeit ig ein anderer 

Bet reuer zur Verfügung steht .

In jedem Fall endet  die Bet reuung automat isch mit  Ihrem Tod. 

Es sind in einer Bet reuungsverfügung keine Best immungen für

die Zeit  nach dem Tod möglich.
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Kann ich meine Betreuungsverfügung 
widerrufen?

Sie können Ihre Bet reuungsverfügung jederzeit  widerrufen oder 

abändern, auch nach Verlust  Ihrer Geschäf tsfähigkeit , da hier 

nur Ihr natürlicher Wille maßgeblich ist . Von der Änderung soll-

ten Sie sowohl Ihren (zunächst ) gewünschten Bet reuer als auch

Ihren neuen Wunschbet reuer unterrichten.

In welcher Form muss ich meine 
Betreuungsverfügung erstellen? 

Die Bet reuungsverfügung muss schrif t lich, gut  lesbar und mit

Datum unterschrieben sein. Sinnvoll ist  die Verwendung von 

Vordrucken, die individuell abwandelbar sind. Einen solchen 

Vordruck f inden Sie ab Seite 61, können Sie downloaden unter

www.betanet.de/download/betreuungsverfuegung.pdf oder 

erhalten Sie kostenlos z.B. beim Bet reuungsgericht . 

Details zu den formalen Vorschrif ten ab Seite 44.
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Benötige ich einen Notar?

Eine notarielle Beurkundung ist  prinzipiell nicht  nöt ig, da die Er-

teilung einer Bet reuungsverfügung nicht  Ihre Geschäf tsfähig-

keit  verlangt  (siehe hierzu „Wer kann eine Bet reuungsverfügung

erstellen“, Seite 25). Allerdings ist  zu bedenken, dass die Einho-

lung eines rechtskundigen Rats in diesen Angelegenheiten von

Vorteil ist .

Eine Beglaubigung Ihrer Bet reuungsverfügung durch einen 

Notar oder eine Bet reuungsbehörde kann zweckmäßig sein, da

hierdurch bestät igt  wird, dass Sie Ihre Unterschrif t  auch tat -

sächlich eigenhändig geleistet  haben. Dies ist  insbesondere dann

zu empfehlen, wenn Sie Ihre Bet reuungsverfügung aufgrund 

von (bestehenden oder sich anbahnenden) körperlichen oder 

geist igen Einschränkungen erstellen.

Was kostet ein Notar?

Die notarielle Beglaubigung Ihrer Unterschrif t  kostet  Gebühren

von 10 bis maximal 130 Euro plus Mehrwertsteuer.

Wo soll ich meine Betreuungsverfügung
aufbewahren?

Die Bet reuungsverfügung ist  nur im Original gült ig und muss im

Bedarfsfall dem Bet reuungsgericht  unverzüglich zur Ver-

fügung stehen. Daher sollten Sie Ihre Bet reuungsverfügung an

einem gut  zugänglichen Ort  aufbewahren oder beim Bet reuer

oder dem Bet reuungsgericht  hinterlegen.

Weitere Details zur Aufbewahrung und zum Hinweiskärtchen 

für das Portemonnaie ab Seite 42.

An was sollte ich noch denken?

Ergänzend zur Bet reuungsverfügung ist  eine Pat ientenverfü-

gung (siehe Seite 34) empfehlenswert , in der Sie fest legen, wie 

Sie im Koma oder in der letzten Lebensphase behandelt  werden

möchten. Dies ist  besonders unter dem Aspekt  wicht ig, dass Sie

Ihrem Bet reuer die Entscheidung über lebenserhaltende oder 

- verlängernde Maßnahmen erleichtern.

Checkliste:
Die wicht igsten Aspekte 

der Bet reuungsverfügung auf  

einen Blick

• Bet reuer ausgesucht?

• Alles mit  dem gewünschten

Bet reuer besprochen?

• Bet reuungsverfügung aus-

gefüllt ?

• Arztbestät igung zur 

Geschäf t sfähigkeit ?

• Kopie gemacht?

• Hinterlegung geregelt ?

• Hinweiskärt chen im 

Portemonnaie?

• Vermerkt  im Kalender 

zur Aktualisierung in zwei

Jahren?
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Patientenverfügung

Was ist eine Patientenverfügumg?

In einer Pat ientenverfügung legen Sie schrif t lich fest , ob und

wie Sie in sehr schweren bzw. aussichtslosen Krankheit ssitua-

t ionen medizinisch behandelt  und gepf legt  werden möchten,

wenn Sie sich selbst  dazu nicht  mehr äußern können.

Was ist die gesetzliche Grundlage?

Die Pat ientenverfügung wird in den §§ 1901 a f f . BGB 

(Bürgerliches Gesetzbuch) geregelt . Die dort  get rof fenen 

Best immungen gelten seit  1. September 2009.

Wer kann eine Patientenverfügung 
erstellen?

Sie müssen volljährig, aber nicht  notwendig geschäf tsfähig sein.

Es kommt  recht lich darauf  an, dass Sie Art , Bedeutung 

und Tragweite Ihrer Entscheidung erfassen können und damit  

„einwilligungs- , einsichts-  und urteilsfähig“ sind. 

Warum brauche ich eine 
Patientenverfügung?

Wenn Sie in schweren Krankheit ssituat ionen nicht  mehr in der

Lage sind, sich zu Ihrer Behandlung zu äußern, ist  der behan-

delnde Arzt  verpf lichtet , zusammen mit  Ihren Angehörigen und

Ihrem Hausarzt  Ihren „mutmaßlichen“ Willen zu ermit teln. 

Bleiben Zweifel an Ihrem mutmaßlichen Willen, ist  der Arzt  

verpf lichtet , alle nur irgendwie möglichen lebenserhaltenden

und - verlängernden Maßnahmen vorzunehmen.

Haben Sie aber im Vorfeld eine Pat ientenverfügung verfasst , 

so gilt  Ihr dort  festgelegter tatsächlicher (und nicht  bloß 

mutmaßlicher) Wille.
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Verzicht auf Intensivmedizin

Der 76- jährige Paul J. leidet  seit  Jahrzehnten an einer 
schweren chronischen Lungenerkrankung, die zuhause mit  
Sauerstof f t herapie behandelt  wird. Aber in let zter Zeit  muss 
er in immer kürzer werdenden Abständen ins Krankenhaus, 
um auf  der Intensivstat ion künst lich beatmet  zu werden. 

Der Arzt  hat  Paul J. einfühlsam erklärt , dass sich seine
Krankheit  im Endstadium bef indet  und dass die Abstände 
zwischen den Erst ickungsanfällen immer kürzer werden. Es 
besteht  die Möglichkeit  diese Anfälle wie bisher mit  maschi -
neller Beatmung zu behandeln oder auf  künst liche Beatmung 
zu verzichten und seine Beschwerden und das Angstgefühl
durch starke Medikamente auszuschalt en. In diesem Fall 
würde er an langsam abfallender Sauerstof fkonzent rat ion 
im Blut  sterben – ohne zu leiden. 

Die Atemnot , das Angstgefühl und die künst liche Beatmung
empf indet  Paul J. als sehr t raumat isch und die Furcht  
vor jedem neuen Anfall nimmt  ihm die Lebensf reude, er
möchte nicht  länger leiden. Er ent scheidet  für sich, noch 
bis zum jährlichen Familient ref fen durchzuhalt en und noch
einmal alle Angehörigen zu sehen. 

In einer Pat ientenverfügung legt  er fest , dass er nach dem 
angegebenen Datum bei Atemnotat t acken nicht  mehr 
künst lich beatmet  werden möchte, auch wenn er dadurch
st irbt . Stat t dessen sollen ihm mit  wirksamen Medikamenten 
Schmerzen, Angst  und Atemnot  genommen werden.

Ist meine Patientenverfügung verbindlich?

Eine Pat ientenverfügung t rägt  wesent lich dazu bei, Ihren Willen

zu ermit teln. Sie muss von allen Beteiligten beachtet  werden.

Allerdings: Sie muss so formuliert  sein, dass Ihr Wille für 

best immte Behandlungssituat ionen bzw. zu ärzt lichen oder 

pf legerischen Maßnahmen insbesondere in der letzten Lebens-

phase unzweifelhaf t  festgestellt  werden kann.

Höchstmögliche Bindungswirkung

Die Bindungswirkung einer Pat ientenverfügung für den Arzt  ist

dann am höchsten, wenn 

• Ihr Wille bezüglich ärzt licher Maßnahmen eindeut ig und 

sicher nachvollzogen werden kann,

• eindeut ig daraus hervorgeht , dass Sie bei der Niederschrif t

im Vollbesit z Ihrer geist igen Kräf te waren und

• Ihre aktuelle Unterschrif t  nicht  länger als zwei Jahre 

zurückliegt .
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Ist  mein Wunsch nach Sterbehilfe 
verbindlich?

Verbindlich ist  nur, was recht lich erlaubt  ist , das heißt : 

Der Wunsch nach akt iver Sterbehilfe darf  Ihnen nicht  erfüllt

werden. Ihre Pat ientenverfügung kann verbindlich nur Wünsche

zu Sterbebegleitung, Schwerstkrankenpf lege und passiver bzw.

indirekter Sterbehilfe enthalten.

Passive Sterbehilfe: erlaubt

Die passive Sterbehilfe ist  als Form des begleitenden Sterben-

 lassens recht lich gebilligt . 

Wenn Sie passive Sterbehilfe in Ihrer Pat ientenverfügung 

wünschen, bedeutet  das, dass lebensverlängernde Maßnahmen

unterlassen bzw. abgebrochen werden. Passive Sterbehilfe 

bedeutet  nicht  „Nichtstun“: Es werden weiterhin lindernde 

Maßnahmen durchgeführt , z.B. Schmerzlinderung und um -

fassende Pf lege.

Indirekte Sterbehilfe: erlaubt

Auch die indirekte Sterbehilfe ist  recht lich erlaubt , wenn sie im

Sinne der Inkaufnahme des vorzeit igen Todes erfolgt . 

Beispiel: Sie erhalten im Sterbevorgang schmerzlindernde Medi-

 kamente mit  dem ausschließlichen Ziel der Schmerzlinderung –

und nicht  mit  der Absicht  der Lebensverkürzung. Die Lebens -

verkürzung wird dann als Nebenwirkung der Schmerzlinderung

lediglich billigend in Kauf  genommen.

Uneindeutiger Wille

Ruth A. (77) hat  handschrif t -

lich eine Pat ientenverfügung

aufgesetzt . Darin steht : 

„Ich möchte keine lebensver-

längernden Maßnahmen.“ 

Genaueres darüber, in wel-

chen Sit uat ionen sie genau

welche Maßnahmen ablehnt ,

ist  nicht  vermerkt .

Im Ernst fall nüt zt  diese 

Pat ientenverfügung wenig,

weil sie Arzt , Bet reuer, Bevoll-

 mächt igte und Angehörige

nicht  dabei unterstüt zt , den

konkreten Pat ientenwillen 

zu ermit t eln. Der Arzt  muss

also seine „Garant iepf licht “

wahrnehmen und alles t un,

um das Leben von Ruth A 

zu verlängern.
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Was muss ein Gericht genehmigen?

Bei schwerwiegenden medizinischen Eingrif fen, durch die Sie

sterben oder einen schweren, länger dauernden gesundheit lichen

Schaden erleiden könnten, muss die Entscheidung Ihres Bet reuers

oder Bevollmächt igten vom Bet reuungsgericht  genehmigt  werden.

Dasselbe gilt  bei Unterlassen medizinischer Maßnahmen, wodurch

Sie sterben oder gesundheit lich schwer geschädigt  

werden könnten. 

Das Gericht  muss diese Genehmigung erteilen, wenn die jeweilige

medizinische Maßnahme bzw. das Unterbleiben einer medizi-

nischen Maßnahme Ihrem Willen in der Pat ientenverfügung 

entspricht  (§ 1904 BGB).

Keine gericht liche Genehmigung ist  notwendig, wenn zwischen

Ihrem Bet reuer/Bevollmächt igten und dem Arzt  Einvernehmen

über Ihren Willen besteht , weil Sie diesen in Ihrer Pat ientenver-

fügung eindeut ig festgelegt  haben.

Wer hilf t  mir beim Schreiben meiner 
Patientenverfügung?

Sie sollten sich beim Schreiben der Pat ientenverfügung unbedingt

ausführlich beraten lassen, damit  Sie die Tragweite und die Folgen

der von Ihnen gewünschten medizinischen und pf legerischen

Maßnahmen richt ig einschätzen können. 

Empfehlenswerte Ansprechpartner

Folgende Ansprechpartner können Ihnen kompetent  

Auskunf t  geben:

• Ihre behandelnden Ärzte

• Fachkräf te auf  Intensivstat ionen

• Fachkräf te auf  Palliat ivstat ionen (Klinikstat ionen zur 

Schmerzlinderung und Sterbebegleitung) 

• Fachkräf te von ambulanten Hospizdiensten und Hospizen

(Hospize machen Sterbebegleitung) 

• Die Schiedsstelle der Deutschen Hospiz St if tung, 

Telefon 0231 7380730, www.die- schiedsstelle.de

Vermerken Sie unbedingt  in Ihrer Pat ientenverfügung, dass Sie

entsprechende Gespräche geführt  haben.
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Was gehört in meine Patientenverfügung?

Inhalt  Ihrer Pat ientenverfügung ist  die genaue, detaillierte und

persönliche Fest legung Ihrer individuellen Behandlungs-  und 

Pf legewünsche für krit ische Krankheit ssituat ionen. Sie legen 

fest , unter welchen konkreten Bedingungen eine Behandlung 

• erst  gar nicht  begonnen werden darf , das heißt  unterlassen

werden muss bzw.

• nicht  weiter fortgeführt  werden darf , das heißt  beendet  

werden muss.

So konkret wie möglich

Pauschalformulierungen ohne klaren Aussagewert  brauchen 

vom Arzt  nicht  beachtet  zu werden, z.B. „Ich möchte keine ärzt -

lichen Maßnahmen, die mein Leiden und Sterben verlängern“ 

oder „Ich möchte in Würde sterben“. 

Damit  die Maßnahmen Beachtung f inden, müssen sie so konkret

wie möglich formuliert  werden. Ansonsten wird Ihr mutmaß -

licher Wille ermit telt , wozu u.a. Ihre f rüheren mündlichen oder 

schrif t lichen Äußerungen dienen.

Hilfreiche Fragen zum Inhalt  

Bevor Sie eine Pat ientenverfügung erstellen, sollten Sie sich inten -

siv mit  den folgenden beispielhaf ten Fragen auseinandersetzen:

Möchte ich, dass alles medizinisch Mögliche unternommen wird,

um mich am Leben zu erhalten? 

Sollen lebenserhaltende Maßnahmen wie Medikamente, künst -

liche Beatmung, Blut t ransfusionen, die künst liche Zufuhr von 

Nahrung und Flüssigkeit  mit tels Infusionen oder Sonden unter-

lassen werden, wenn eine Verbesserung oder Heilung meines 

Zustandes nicht  mehr möglich ist?

Wünsche ich not falls auch bewusstseinsdämpfende Medika-

mente zur Schmerz-  und Symptombehandlung, selbst  wenn 

diese meine Lebenszeit  verkürzen können?

Wünsche ich eine wirksame Linderung von Übelkeit  und 

Erbrechen bzw. Angst -  und Unruhezuständen, selbst  wenn 

dies meine Lebenszeit  verkürzen kann?

Möchte ich künst lich ernährt  werden oder lehne ich dies ab?

Sollen Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt  oder 

unterlassen werden?

?
?

?

?

?
?
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Persönliche Wertvorstellungen in meiner
Patientenverfügung?

Eine Pat ientenverfügung ist  ein sehr persönliches Dokument . 

Aus Ihren Wünschen, die Sie in der Pat ientenverfügung fest legen,

sprechen Ihre persönlichen Wertvorstellungen, religiösen 

Ansichten und individuellen Einstellungen zum Leben und 

Sterben, Ihre Ängste und Hof fnungen. 

Orientierung für Ihr Umfeld

Für die behandelnden Ärzte, Ihren Bet reuer oder Bevollmäch-

t igten oder kann es sehr hilf reich sein, Ihre Wertvorstellungen 

zu kennen. Wenn sie verstehen, welche Überzeugungen Sie 

zu den Fest legungen in Ihrer Pat ientenverfügung geführt  haben,

können sie Ihren mutmaßlichen Willen unter Umständen auch 

ermit teln, wenn die konkrete Behandlungssituat ion nicht  genau

mit  der Vorgabe in Ihrer Pat ientenverfügung übereinst immt  

oder wenn es Auslegungsprobleme gibt . Um Ihre Fest legungen

also abzusichern, sollt en Sie Ihre Wertvorstellungen als 

Ergänzung zur Pat ientenverfügung not ieren.

Künstliche Ernährung

Miriam S. hat  in gesunden

Zeiten in ihrer Pat ientenver -

fügung festgelegt , dass sie

bei schwer fort geschrit t enen

Demenzerkrankungen nicht

künst lich ernährt  werden

möchte.

Inzwischen ist  Miriam S. 

80 Jahre alt  und leidet  unter

Alzheimer im Endstadium. 

Sie wird in einem Pf legeheim

bet reut . 

Seit  einiger Zeit  erkennt  sie

ihre Tochter nicht  mehr und

spricht  nicht  mehr. Sie kann

nicht  mehr gehen und sit zen,

hat  keine Kont rolle über ihre

Körperfunkt ionen und ist

bet t lägerig. 

Gefüt t ert  wird sie vom Pf lege-

personal und der Tochter. 

Als Miriam S. eines Tages 

keinen Schluckref lex mehr

hat , empf iehlt  das Pf legeheim

eine Magensonde zur künst  -

lichen Ernährung. 

Doch der Hausarzt  weiß um

die Pat ientenverfügung, in der

Miriam S. eindeut ig die künst -

liche Ernährung im Falle 

dieser konkreten Lebens-  

und Behandlungssit uat ion

ablehnt . Die Verfügung muss

ohne Befragung weit erer 

Personen befolgt  werden. 

Miriam S. bekommt  deshalb

keine Magensonde und st irbt

vier Tage später im Beisein

ihrer Tochter.
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Wie kann ich sicherstellen, dass mein
Wille beachtet wird?

Wicht ig ist , dass Ihr Wille, den Sie in Ihrer Pat ientenverfügung

festgelegt  haben, auch beachtet  wird. Hierfür ist  es zweckmäßig,

eine Person Ihres Vert rauens mit  dieser Aufgabe im Rahmen 

einer Vorsorgevollmacht  (Seite ##) zu bevollmächt igen oder 

eine Bet reuungsverfügung (Seite ##) zu erstellen.

Wie „ermitteln“ Ärzte meinen Willen?

Im § 1901 b BGB ist  ausdrücklich ein „Gespräch zur Feststellung

des Pat ientenwillens“ vorgeschrieben. Der Ablauf  muss folgen-

dermaßen sein:

• Zunächst  prüf t  Ihr Bet reuer oder Bevollmächt igter, ob Ihre 

in der Pat ientenverfügung get rof fenen Fest legungen auf  

die aktuelle Lebens-  und Behandlungssituat ion zut ref fen 

(§ 1901 a BGB).

• Der Arzt  prüf t , welche medizinische Maßnahme angezeigt  ist .

• Der Arzt  und der Bet reuer oder Bevollmächt igte erörtern die

Maßnahmen und müssen dabei den Pat ientenwillen 

(also Ihren Willen) berücksicht igen. Ihr Wille wird durch 

Ihre Pat ientenverfügung dokument iert . Liegt  keine Pat ien-

tenverfügung vor, wird Ihr mutmaßlicher Wille ermit telt .

• Bei der Entscheidung sollten nahe Angehörige und sonst ige

Vert rauenspersonen miteinbezogen werden. 
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Was passiert , wenn es Konflikte um
meine Patientenverfügung gibt?

Probleme kann es geben, wenn Ihre Fest legungen in der 

Pat ientenverfügung nicht  auf  die dann aktuelle Lebens-  und 

Behandlungssituat ion zut ref fen. Dann muss Ihr Bet reuer oder 

Bevollmächt igter Ihren mutmaßlichen Willen ermit teln. 

Dies geschieht  durch f rühere mündliche oder schrif t liche 

Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen oder 

sonst ige persönliche Wertvorstellungen des Pat ienten.

Schiedsstelle

Eine Schiedsstelle der Deutschen Hospiz St if tung berät  bei 

Konf likten rund um Pat ientenverfügungen. Sowohl Angehörige 

als auch Ärzte können dort  kostenlos Hilfe von Experten in 

Anspruch nehmen, wenn die Auslegung einer Verfügung 

zweifelhaf t  ist . 

Die Schiedsstelle ist  telefonisch unter 0231 7380730 erreichbar, 

im Internet  unter www.die- schiedsstelle.de. 

Wie lange gilt  meine Patientenverfügung?

Ihre Pat ientenverfügung endet  automat isch mit  Ihrem Tod; 

es gibt  keine Pat ientenverfügung nach dem Tod. Sie können 

allerdings auch Angaben dazu machen, ob Sie mit  einer 

Organt ransplantat ion nach Ihrem Tode einverstanden sind. 

Kann ich meine Patientenverfügung
wiederrufen?

Sie können Ihre Pat ientenverfügung jederzeit  widerrufen oder

inhalt lich abändern. Einzige Voraussetzung ist , dass Sie, wie 

schon bei Erstellung Ihrer Pat ientenverfügung, Bedeutung und

Tragweite Ihres Widerrufs bzw. Ihrer get rof fenen Änderungen 

erfassen können.
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In welcher Form muss ich meine 
Patientenverfügung erstellen? 

Die Pat ientenverfügung muss schrif t lich, gut  lesbar und mit

Datum unterschrieben sein. Möglich ist  die Verwendung von 

Vordrucken, die individuell abwandelbar sind. Einen solchen 

Vordruck f inden Sie ab Seite 67, können Sie downloaden unter

www.betanet .de/download/pat ientenverfuegung.pdf  oder 

erhalten Sie z.B. bei Hospizdiensten. 

Details zu den formalen Vorschrif ten ab Seite 44.

Benötige ich einen Notar?

Eine notarielle Beurkundung ist  prinzipiell nicht  nöt ig, da die 

Erstellung einer Pat ientenverfügung nicht  Ihre Geschäf ts  -

fähigkeit  verlangt  (s. hierzu „Wer kann eine Pat ientenverfügung

erstellen“ Seite 34). Allerdings ist  zu bedenken, dass die 

Einholung eines rechtskundigen Rats in diesen Angelegen-

heiten von Vorteil ist .

Eine Beglaubigung Ihrer Pat ientenverfügung durch einen Notar

kann zweckmäßig sein, da hierdurch bestät igt  wird, dass Sie Ihre

Unterschrif t  auch tatsächlich eigenhändig geleistet  haben. Dies

ist  insbesondere dann zu empfehlen, wenn Sie Ihre Verfügung

aufgrund von (bestehenden oder sich anbahnenden) körperlichen

oder geist igen Einschränkungen erstellen.

Was kostet ein Notar?

Die notarielle Beglaubigung Ihrer Unterschrif t  kostet  Gebühren 

in Höhe von 10 bis maximal 130 Euro plus Mehrwertsteuer.

Wo soll ich meine Patientenverfügung 
aufbewahren?

Die Pat ientenverfügung ist  nur im Original gült ig und muss im 

Bedarfsfall den behandelnden Ärzten rasch zur Verfügung 

stehen. Daher sollten Sie Ihre Pat ientenverfügung an einem Ort

aufbewahren, den vert raute Personen (z.B. der Bevollmächt igte

oder der Bet reuer) kennen und zu dem sie jederzeit  kurzf rist ig 

Zugang haben. Sie können Ihre Pat ientenverfügung auch einer

Person Ihres Vert rauens aushändigen.

Weitere Details zur Aufbewahrung, zum Hinweiskärtchen für das

Portemonnaie und zur Regist rierung bei der Bundesnotarkammer

ab Seite 46.
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Brauche ich eine Patientenverfügung 
in einem Heim

Für Ihre Aufnahme in ein Pf legeheim darf  nicht  zur Bedingung

gemacht  werden, dass Sie eine Pat ientenverfügung haben. 

An was sollte ich noch denken?

Ergänzend zur Pat ientenverfügung ist  eine Vorsorgevollmacht  

(s. Seite 12) oder eine Bet reuungsverfügung (s. Seite 25) 

sehr empfehlenswert . Dies dient  dazu, dass Ihr Bevollmächt igter

bzw. Bet reuer darauf  achten kann und soll, dass Ihr Wille in 

einer konkreten Behandlungssituat ion auch umgesetzt  wird. 

Checkliste:
Die wicht igsten Aspekte 

der Bet reuungsverfügung auf  

einen Blick

• Beratung bei einem medi-

zinischen  Experten, um die

Tragweite der Fest legungen

erfassen zu können?

• Person Ihres Vert rauens 

informiert?

• Pat ientenverfügung 

ausgefüllt ?

• Arztbestät igung zur 

Geschäf t sfähigkeit  

eingeholt ?

• Kopie gemacht?

• Hinterlegung geregelt ?

• Hinweiskärt chen im 

Portemonnaie?

• Vermerkt  im Kalender zur

Aktualisierung in zwei 

Jahren?
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Formalitäten und
Aufbewahrung

Welche Formalitäten sind zu beachten?

Die formalen Vorschrif ten sind für alle drei Vorsorgeformen 

nahezu gleich. 

Schrift lich

Die schrif t liche Form ist  aus Gründen der Beweiskraf t  und Klar-

stellung erforderlich. Sie müssen nicht  mit  der Hand schreiben,

hier ist  jedoch die Fälschungsgefahr am geringsten. Wicht ig ist

die gute Lesbarkeit . 
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Vordrucke

Sie können der Einfachheit  halber Vordrucke verwenden, die 

individuell abwandelbar sind. Vordrucke f inden Sie in diesem 

Ratgeber ab Seite 53, erhalten Sie beim Bet reuungsgericht  

kostenlos oder können Sie im Internet  downloaden unter:

www.betanet.de/download/vorsorgevollmacht.pdf

www.betanet.de/download/betreuungsverfuegung.pdf

www.betanet.de/download/patientenverfuegung.pdf

Unterschrift

Sie müssen Ihre Vorsorgeformen alle eigenhändig 

unterschreiben, mit  Angabe von Ort  und Datum. 

Aktualisierung

Änderungen, Ergänzungen und St reichungen müssen Sie 

ebenfalls mit  Ort , Datum und Unterschrif t  dokument ieren.

Konkrete Formulierungen

Ihre Vorsorgeformen müssen klar abgefasst  sein, um Missver-

ständnisse auszuschließen. Vermeiden Sie pauschale und allge-

mein gehaltene Formulierungen wie „Wenn ich einmal selbst

nicht  mehr handeln kann“ oder „Ich möchte in Würde sterben“.

Legen Sie vielmehr eindeut ig fest , unter welchen konkreten Um-

ständen z.B. best immte Maßnahmen ergrif fen werden sollen.

Ärztliche Erklärung

Um Ihren Vorsorgeformen eine höhere Wert igkeit  zu verleihen, 

ist  dringend anzuraten, eine ärzt liche Bestät igung beizufügen: 

• Vorsorgevollmacht

Bestät igung, dass Sie beim Verfassen unzweifelhaf t  

geschäf tsfähig waren. 

• Betreuungsverfügung

Bestät igung, dass Sie beim Verfassen unzweifelhaf t  

einsichtsfähig waren.

• Patientenverfügung

Bestät igung, dass Sie beim Verfassen unzweifelhaf t  einwilli-

gungs-  und damit  entscheidungsfähig waren.

Aktualität

Um die Aktualität  zu wahren, müssen Ihre Unterschrif t  und die

Bestät igung des Arztes spätestens alle zwei Jahre mit  Ort  und

Datum erneuert  werden. Noch besser ist , wenn Sie sie jährlich 

aktualisieren.

Aktualisierung

Gerhard S. hat  in seiner Vor-

sorgevollmacht  Sohn Rein-

hard als Bevollmächt igten

eingesetzt . Reinhard möchte

nun für einige Jahre nach

Neuseeland gehen. 

Zum Aktualisierungstermin

seiner Vorsorgevollmacht  fällt

Gerhard S. auf , dass Reinhard

von Neuseeland aus sicher

nicht  als sein Bevollmächt ig-

t er handeln kann. 

Er bespricht  die Vorsorge-

vollmacht  deshalb mit  seiner

Nichte Sonja, ändert  seine

Vorsorgevollmacht  und infor-

miert  Reinhard, dass sich 

im Not fall Sonja um ihn 

kümmern wird. 
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Wie kann ich sicherstellen, dass meine 
Patientenvorsorge auftaucht?

Alle Formen der Pat ientenvorsorge, also Vorsorgevollmacht  

(Seite 12), Bet reuungsverfügung (Seite 24) und Pat ientenver-

fügung (Seite 34) sind nur im Original gült ig und müssen im

Ernst fall schnell zur Verfügung stehen.

Aufbewahrung an einem bekannten Ort

Sie sollten daher Ihre Vollmachten und Verfügungen an einem Ort

aufbewahren, den Ihre gewünschten Bevollmächt igten oder Be-

t reuer kennen und zu dem sie jederzeit  kurzf rist ig Zugang haben.

Aufbewahrung bei betroffenen Personen

Sie können Ihre Vorsorgeform auch den Personen aushändigen,

die sie im Ernst fall benöt igen:

• Vorsorgevollmacht: Ihrem Bevollmächt igten

• Betreuungsverfügung: Ihrem gewünschten Bet reuer mit  

der Auf lage, sie im Bedarfsfall dem Bet reuungsgericht  

zu übergeben

• Patientenverfügung: Ihrem  Bevollmächt igten, Bet reuer 

oder anderen vert rauten Personen

Offiziell hinterlegen

Sie können Ihre Vorsorgevollmacht  bzw. Bet reuungsverfügung

auch of f iziell zur Verwahrung hinterlegen:

• Beim Bet reuungsgericht

Dies ist  nicht  in allen Bundesländern möglich. Vorsorgevoll-

machten können zum Teil nur in Kopie oder in Verbindung

mit  einer Bet reuungsverfügung hinterlegt  werden.

• Beim Notar

• Beim Rechtsanwalt

• Bei einer anderen Person Ihres Vert rauens, 

z.B. Ihrem Hausarzt  

Hinweiskärtchen

Unbedingt  zu empfehlen ist  ein Hinweiskärtchen im 

Portemonnaie. Es liefert  wertvolle Informat ionen

• zum Aufbewahrungsort  Ihrer Pat ientenvorsorge (Vorsorge-

vollmacht , Bet reuungsverfügung bzw. Pat ientenverfügung) 

• und zur Person Ihres gewünschten Bevollmächt igten/

Bet reuers (Name, Anschrif t , Telefon).

Im Portemonnaie suchen z.B. Ret tungsdienste, Polizei oder 

Feuerwehr als Erstes, um Informat ionen über einen Pat ienten 

und seine Angehörigen zu erhalten.

Einen Vordruck f inden Sie auf  der letzten Umschlagseite.
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Zentrales Vorsorgeregister für 
Vorsorgevollmachten

Die Kenndaten einer Vorsorgevollmacht  (siehe Seite 12) können

auch im Zent ralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer 

regist riert  werden. Das Zent rale Vorsorgeregister ist  eine elekt ro-

nische Datenbank. Dort  werden die Vorsorgevollmachten nicht  

im Original hinterlegt , sondern nur die Kenndaten regist riert .

Kenndaten 

Zu den Kenndaten zählen: 

• Ihre Daten: Name, Anschrif t , Geburtsort  und - datum

• Aufbewahrungsort  Ihrer Vorsorgevollmacht

• Daten Ihres/r Bevollmächt igten: Name, Anschrif t , Telefon

• Datum der Vorsorgevollmacht

• Umfang der Vorsorgevollmacht , das heißt : Für welche Auf -

gabenbereiche haben Sie Bevollmächt igte festgelegt . 

So registrieren Sie Ihre Vorsorgevollmacht

Von der Bundesnotarkammer (Kontakt  unten) wird Ihnen ein 

Regist rierungsformblat t  mit  Informat ionen zugesandt . 

Sie können Ihre Regist rierung auch online vornehmen. 

Kosten

Die Kosten für die Regist rierung bet ragen einmalig

• postalisch: zwischen 16 und 18,50 Euro,

• online: zwischen 13 und 15,50 Euro.

Bundesnotarkammer – Zentrales Vorsorgeregister

Kronenst r. 42, 10117 Berlin

Telefon 01805 355050

E- Mail info@ vorsorgeregister.de

www.vorsorgeregister.de

Die Bet reuungsgerichte können bei einem notwendigen Einsatz

eines Bet reuers jederzeit  online beim Vorsorgeregister anf ragen,

ob eventuell schon ein Bevollmächt igter vorgesehen ist . Liegt  dort

eine Regist rierung vor, können Ihre Angelegenheiten sehr rasch

durch Ihren Bevollmächt igten wahrgenommen werden. 

Hinweis auf Betreuungs-  und Patientenverfügung 

Eine Hinterlegung der Kenndaten Ihrer Bet reuungsverfügung 

und Ihrer Pat ientenverfügung beim Zent ralen Vorsorgeregister 

ist  nicht  möglich. Falls Sie jedoch die Kenndaten einer Vorsor-

gevollmacht  regist riert  haben, können Sie zusätzlich angeben, 

ob Ihre Vorsorgevollmacht  Anordnungen oder Wünsche zu einer

Bet reuungsverfügung und/oder Pat ientenverfügung enthält .
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Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung – Vergleich im Überblick

Vorsorgevollmacht

Ein ausdrücklich von Ihnen hierzu ermächt igter Bevollmäch-

t igter handelt  als Ihr Vert reter, der nach außen in Ihrem

Namen und mit  Ihrem Willen auf t rit t .

Er genießt  Ihr uneingeschränktes Vert rauen und Sie gestat ten

ihm vorbehalt los, Sie an Ihrer Stelle zu vert reten.

Es mischt  sich keine f remde Person in Ihre persönlichen 

Angelegenheiten ein, sondern eben nur die von Ihnen 

gewünschte Person Ihres absoluten Vert rauens. 

Sie legen Ihre Wünsche und Vorstellungen individuell selbst

und höchstpersönlich fest  und Ihr Bevollmächt igter muss sich

daran halten.

Nach Eint rit t  Ihrer Geschäf tsunfähigkeit  ist  die Vorsorgevoll-

macht  nicht  mehr widerruf lich.

Wenig Kont rolle.

Nur risikoreiche Gesundheit smaßnahmen und f reiheit sent -

 ziehende Maßnahmen müssen vom Bet reuungsgericht  geneh-

migt  werden. (Sie sollen dennoch in der Vorsorgevollmacht

ausdrücklich als Aufgabe des Bevollmächt igten festgehalten

werden.)

Kriterium

Vertrauen

Fremdbestimmung

Widerruf
Änderung

Kontrolle
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Betreuungsverfügung

Die Bet reuungsverfügung ist  heranzuziehen, wenn 

• Sie keine Person kennen, die Ihr uneingeschränktes 

Vert rauen genießt .

• Sie best immten Personen misst rauen.

Wenn Sie keinen Bet reuer fest legen (was in einer Bet reuungs-

verfügung möglich ist ) und Familienmitglieder als Bet reuer

ausschließen, hat  dies eine Einmischung in Ihre persönlichen

Angelegenheiten von außen (durch einen gesetzlich bestell-

ten Bet reuer) zur Folge. 

Der Bet reuer muss sich nur an Ihre Wünsche in der 

Bet reuungsverfügung halten, wenn diese Ihrem Wohl 

nicht  zuwiderlaufen. Er kann dabei eigene Kriterien 

zur Beurteilung Ihres Wohles fest legen.

Auch nach Verlust  Ihrer Geschäf tsfähigkeit  können Sie Ihre

festgelegten Wünsche widerrufen oder ergänzen, da es nur

auf  Ihren natürlichen Willen ankommt .

Ihr Bet reuer wird vom Bet reuungsgericht  überwacht . 

Best immte Handlungen, die er für Sie vornimmt , müssen 

vorher vom Bet reuungsgericht  genehmigt  werden. 

Er unterliegt  einer jährlichen Berichterstat tungspf licht  und,

falls auch die Vermögenssorge angeordnet  wurde, zudem der

Rechnungslegungspf licht  über Ihre Vermögenswerte.
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Haben Sie weitere Fragen zum Thema Patientenvorsorge?

Das betanet hilf t  weiter

Die Internet - Suchmaschine bietet  Ihnen darüber hinaus 

eine Fülle an Recherche- Möglichkeiten. 

Hier f inden Sie fundierte Informat ionen, hilf reiche Adressen 

und konkrete Beispiele aus der Praxis.

www.betanet.de


